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Das Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden ist gemäß § 32 Abs. 

1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) zuständig für die ord-

nungsgemäße Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet. Die dafür er-

forderliche terrestrische und luft gestützte Vermessung der Gewässer 

zweiter Ordnung erfolgt durch das Amt für Geodaten und Kataster der 

Landeshauptstadt Dresden im Auft rag des Umweltamtes.

Das Amt für Geodaten und Kataster führt mit eigenen Bediensteten 

im ersten Quartal 2025 die Vermessung an folgenden Gewässern ein-

schließlich den einmündenden Nebengewässern durch:

 ■ Kaitzbach

 ■ Eichbergwasser

 ■ Daheimwasser

 ■ Tummelsbach

 ■ Zschonerbach

 ■ Omsewitzer Graben

 ■ Weidigtbach

Wir bitten alle Grundstückseigentümer, Mieter und sonstige Berech-

tigte, soweit erforderlich, gemäß § 38 SächsWG in Verbindung mit § 

41 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) den Bediensteten den 

Zugang zu den Grundstücken von Anliegern und Hinterliegern an Ge-

wässern zum Zweck der Vermessung zu ermöglichen. Bitte haben sie 

Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen keine näheren zeit-

lichen Angaben zu den Arbeiten vor Ort möglich sind. Die Bediensteten 

der Landeshauptstadt Dresden sind verpflichtet, die Dienstausweise 

mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Die Ergebnisse der Datenerhebung werden als Grundlage für hydrau-

lische Modellierungen der Gewässer benötigt, um hieraus ein Ober-

flächenmodell zu generieren, mit welchem die Auswirkungen von 

Starkregen simuliert werden können. Ziel ist es, für die Bürgerinnen und 

Bürger eine Risikoanalyse ableiten zu können. Personenbezogene Daten 

werden gelöscht. Die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt anonym.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an das Umweltamt unter der Tele-

fonnummer (03 51) 4 88 62 11 oder das Amt für Geodaten und Kataster 

unter der Telefonnummer (03 51) 4 88 40 48.
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